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GEMEINDE ZEUTHEN

Beschlussvorlage für die Gemeindevertretung
Vorlage Nr. BV-002/2026 öffentlich

Bearbeiter Herr Schulz
Datum

19.01.2026

Einreicher  Bürgermeister, Geschäftsbereich Infrastruktur und Ordnung

Betreff:
Möglichkeiten zur Verbesserung der Verkehrssituation in der Friesenstraße und Schaffung von 
Parkverboten in der Straße

Beratungsfolge:
Status Datum Gremium Zuständigkeit
  Ö 27.01.2026 Ausschuss für Ortsentwicklung und Infrastruktur Beratung
  Ö 17.02.2026 Gemeindevertretung Entscheidung

Begründung: 

Die Verwaltung hat in den vergangenen Monaten die Verkehrssituation im Bereich der Friesenstraße 
bis zum S-Bahnhof Zeuthen beobachtet. Dabei wurde festgestellt, dass es insbesondere in den frühen 
Morgenstunden sowie in den Nachmittagsstunden zu verkehrlich angespannten Situationen kommen 
kann. Betroffen sind insbesondere Radfahrende, Fußgängerinnen und Fußgänger sowie der 
motorisierte Individualverkehr.

Zur Bewertung der Situation und möglicher Maßnahmen fand ein gemeinsames Gespräch mit der 
zuständigen Straßenverkehrsbehörde statt. In diesem Rahmen wurden verschiedene Lösungsansätze 
diskutiert.

Vorschlag der Verwaltung in Abstimmung mit der Straßenverkehrsbehörde:
Zur Verbesserung der Verkehrssicherheit schlägt die Verwaltung folgende Maßnahmen vor:

1. Beim zuständigen Straßenverkehrsamt soll für den Bereich der Friesenstraße (ab Hausnummer 
29 bis zur Miersdorfer Chaussee) die Anordnung einer Tempo-30-Zone beantragt werden.

2. Für den Bereich in Fahrtrichtung S-Bahnhof zwischen Friesenstraße 29 und Wilhelmshavener 
Straße 1 soll beim Straßenverkehrsamt ein zeitlich begrenztes Parkverbot (Montag bis Freitag, 
07:00 bis 18:00 Uhr) beantragt werden.

Durch die Reduzierung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit ist eine Erhöhung der Verkehrssicherheit, 
insbesondere für Radfahrende, zu erwarten. Das zeitlich begrenzte Parkverbot trägt zur Entzerrung der 
Verkehrssituation zwischen Fußgängerinnen und Fußgängern, Radfahrenden sowie 
Fahrzeugführenden während der Hauptverkehrszeiten bei.

Für die Anwohnenden bleibt die Möglichkeit des kurzzeitigen Be- und Entladens weiterhin bestehen. 
Darüber hinaus ist das Parken außerhalb der genannten Zeiten – in den Abend- und Nachtstunden 
sowie ganztägig an Wochenenden – zulässig.

 
Beschlussvorschlag:
Die Gemeindevertretung beauftragt den Bürgermeister, beim zuständigen Straßenverkehrsamt die 
folgenden Maßnahmen zur Verbesserung der Verkehrssicherheit im Bereich der Friesenstraße zu 
beantragen:

1. Beim zuständigen Straßenverkehrsamt soll für den Bereich der Friesenstraße (ab Hausnummer 
29 bis zur Miersdorfer Chaussee) die Anordnung einer Tempo-30-Zone beantragt werden.
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2. Für den Bereich in Fahrtrichtung S-Bahnhof zwischen Friesenstraße 29 und Wilhelmshavener 
Straße 1 soll beim Straßenverkehrsamt ein zeitlich begrenztes Parkverbot (Montag bis Freitag, 
07:00 bis 18:00 Uhr) beantragt werden.

 
Finanzielle Auswirkungen: 
Beschaffung von Verkehrszeichen entsprechend der verkehrsrechtlichen Anordnung 
 
Anlage/n 
Tempo 30 Bereich Friesenstraße
Übersichtsplan Parkverbot in Richtung S-Bahnhof Mo-Fr 07-18 Uhr 
 
 


